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Vernehmlassungsverfahren   
 

Eidgenössisches Departement des Innern 

Genehmigung des Übereinkommens des Europarats gegen den Handel 
mit menschlichen Organen (Organhandelskonvention) und seine Umsetzung 
(Änderung des Transplantationsgesetzes) 

Die Schweiz hat das Übereinkommen des Europarats vom 25. März 2015 gegen den 
Handel mit menschlichen Organen (Organhandelskonvention) am 10. November 
2016 unterzeichnet. Die Konvention richtet sich gegen den illegalen Handel mit 
menschlichen Organen. Die Vertragsparteien verpflichten sich, ihre Gesetzgebung in 
Bezug auf Straftaten betreffend den Handel mit menschlichen Organen anzupassen, 
die Rechte der Opfer zu schützen und international zusammenzuarbeiten. Die 
Schweiz erfüllt die Anforderungen der Konvention bereits weitgehend. Einige punk-
tuelle Anpassungen des Transplantationsgesetzes sind aber notwendig, um schärfer 
gegen den Organhandel im In- und Ausland vorgehen zu können. 

Datum der Eröffnung: 22. November 2017 

Vernehmlassungsfrist: 8. März 2018 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei:  
Bundesamt für Gesundheit, Abteilung Biomedizin, 3003 Bern,  
Telefon 058 463 51 54, www.bag.admin.ch/organhandelskonvention 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 
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